1.Betrieb

2.Lernende Person

3.Gesetzliche
Vertretung
(Mutter und /
oder Vater oder
Kindes- und
Erwachsenen-
schutzbehorde)

4 Berufsbezeichnung
Bildungsdauer

5.Angaben zum
Betrieb

6.Schulische Bildung

Berufsbildungsvereinbarung PrA

Vereinbarung Uber die Vorbereitung auf eine Hilfstatigkeit

Nachgenannte Parteien treffen folgende Vereinbarungen

Firma Tel.-Nr.

Strasse E-Mail

PLZ / Ort

Name Vorname Geb.-Datum

Strasse Muttersprache: dofoio and.o
PLZ / Ort Geschlecht m wodao
Tel.-Nr. Heimatort AHV-Nr.

Mobile Kanton Auslanderausweis:
E-Mail Staat

Name Vorname Geschlecht m w d
Strasse Tel.-Nr.

PLZ / Ort E-Mail

Name Vorname Geschlechtt m w d
Strasse Tel.-Nr.

PLZ / Ort E-Mail
Berufsbezeichnung

Fachrichtung / Branche / Schwerpunkt

Bildungsdauer (Tag / Monat / Jahr): vom bis und mit

Verantwortliche Berufsbildnerin / verantwortlicher Berufsbildner im Beruf

Name Vorname Geb.-Datum

Beruf

Abweichungen des Fachpersonals sind dem Kontrakimanagement der IV-Stelle zu melden.

Ausbildungsort
(wenn mit Adresse des Lehrbetriebs nicht identisch)

Die Ausbildung findet in einem Lehrbetriebsverbund statt: ja  nein

Zu besuchende Berufsfachschule

Die Kosten aus dem Besuch der schulischen Bildung werden wie folgt iibernommen:
Reisespesen Verpflegung Unterkunft Schulmaterial

Betrieb

Lernende Person

Besondere Regelung

Elektronische Gerate
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7. Entschadigung

8. Arbeitszeit

9. Ferien

10. Berufsnot-
wendige
Beschaffungen

11. Versicherungen

12. Beilagen zur
Vereinbarung

13. Anderung oder
Auflésung der
Vereinbarung

14. Unterschriften

Name Vorname
Betrieb

Bruttolohn

1.Bildungsjahr Fr. pro Monat Woche Stunde
2 .Bildungsjahr Fr. pro Monat Woche Stunde

Zulagen
Der Lohn ist an die gesetzlichen Vorgaben der Taggeldverfligung gebunden.

Einschliesslich der schulischen Bildung betragt die Arbeitszeit
Stunden pro Woche: Arbeitstage pro Woche:
Ein Schultag bzw. -halbtag ist einem Arbeitstag bzw. -halbtag gleichzusetzen.

Beziiglich Tages-Héchstarbeitszeit, Nacht und Sonntagsarbeit sowie allfalliger Uberzeit sind die gesetzlichen
Vorschriften zu beachten, insbesondere das Arbeitsgesetz mit den dazugehdrigen Verordnungen.

Besondere Regelung

Ferienanspruch pro Bildungsjahr 1. 2. in Tagen in Wochen
Die lernende Person benétigt die folgenden persénlichen Werkzeuge, Berufskleider usw.
Betrieb
Betrieb
Den Lernenden entstehen fur die personliche Schutzausristung (PSA) keine Kosten (Art. 90, VUV)

Die Beschaffungskosten Gibernimmt Lernende Person / gesetzliche Vertretung

Die Reinigung der Berufskleider tibernimmt Lernende Person / gesetzliche Vertretung

Unfallversicherung
Die lernende Person ist gemass Unfallversicherung (UVG) obligatorisch versichert.

Die Pramien fur die Berufsunfallversicherung tibernimmt der Betrieb.

Die Pramien fur die Nichtberufsunfallversicherung tbernimmt % Betrieb % Lernende Person /
gesetzliche Vertretung

Krankentaggeldversicherung vereinbart ja nein

Wenn ja, Die Pramien Ubernimmt % Betrieb % Lernende Person /

(Der Betrieb muss mindestens 50% der Pramien Gibernehmen) gesetzliche Vertretung

Diese Vereinbarung bedingt eine zugrundeliegende Verfiigung Uber die Leistungserbringung im Rahmen des IVG.

Allfallig vorhandene Personalreglemente kommen nicht zum tragen.

Diese Vereinbarung beginnt und endet gleichtags mit der zugrundeliegenden Verfligung.

Ort
Lernende Person

Dieser Vertrag ist in Datum

Betrieb (bei Lehrbetriebsverbund Leitbetrieb)

Exemplaren ausgehandigt worden

Gesetzliche Vertretung




	New_Berufsbildungsvereinbarung_PrA_2026.pdf
	New_Berufsbildungsvereinbarung_PrA_2026_Seite2_1.pdf

	Text2: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text7: 
	Text5: 
	Text8: 
	Text10: 
	Text6: 
	Text12: 
	Text4: 
	Text14: 
	Text13: 
	Text15: 
	Text11: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text16: 
	Text9: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off


